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§ 97 ZAKG Strafmilderung

ZAKG - Zahnérztekammergesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.08.2025

1. (1)Wenn nach eingetretener Rechtskraft eines Disziplinarerkenntnisses gewichtige Milderungsgrinde
hervorkommen, die zur Zeit der Fallung des Erkenntnisses noch nicht vorhanden oder noch nicht bekannt waren
und die offenbar eine mildere Bemessung der Strafe herbeigefuhrt hatten, so hat der Disziplinarrat sobald er sich
vom Vorhandensein dieser Milderungsgriinde Uberzeugt hat, von Amts wegen oder auf Antrag mit Beschluss tber
die Strafmilderung zu entscheiden.

2. (2)Gegen einen Beschluss nach Abs. 1 steht dem/der Disziplinaranwalt/Disziplinaranwaltin und dem/der
Disziplinarbeschuldigten die binnen vier Wochen einzubringende Beschwerde an das Verwaltungsgericht des
Landes zu.

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 97 ZÄKG Strafmilderung
	ZÄKG - Zahnärztekammergesetz


